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ANFRAGE 

der Abg.eordneten Dr. Steiner J ~'(J/'el;i1je.( 
und Genossen 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betl'effend Test durch einen Psychologen VOl' Aufnahme 

in den Höheren Auswärtigen Dienst 

Seit einigel' Zeit wel'den Kandidaten fül' den Höhel'en Aus

wäl'tigen Dienst vor ihl'er Aufnahme von Psychologen be

gutachtet. 

Angesichts diesel' Miteinbeziehung eines Psychologengut

ach~ens in die Entscheidung, ob ein Aufnahmewel'bel' in 

den Höhel'e Auewärtigen Dienst aufgenommen werden soll 

odel' nicht,stellen die unterfertigen Abgeol'dneten an . 

den Bund~sminister für Auswärtige AngeZegenheiten folgende 

A n fra g e : 

1. Seit wann gibt es für Aufnahmewerber in den Höhel'en 

Auswärtigen Dienst den obligatorischen Test durch einen 

Psychologen? 

2. Inwieweit ist das Ergebnis dieses Tests für Sie bei 

Ihrer Aufnahmeentscheidung bindend? 

3. Wieviele Kandidaten wurden bisher durch einen Psychologen 

für den Höhel'en Auswärtigen Dienst aZs ungeeignet erklärt? 

4. Haben Sie sich bisher bereits übel' ein Gutcz:chtf}-,nlq.es 

Psychologen hinweggesetzt? 

S. Wenn ja, was üJal'en die Gl'Ü~ 
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